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Teil A Abschnitt 1 – Allgemeine Bestimmungen für private Risiken

1 Versicherungsschutz, Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer wegen eines während der 

Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schade-

nereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-

, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögens-

schaden zur Folge hatte, aufgrund  

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n  

p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s  

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch 

genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 

die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden 

ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die 

zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 

auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche han-

delt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf 

Schadensersatz statt der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 

Nacherfüllung durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertrags-

gegenstandes oder wegen des Ausbleibens des 

mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Ver-

trauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Ver-

zögerung der Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tre-

tender Ersatzleistungen.  

1.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche we-

gen Schäden durch Abhandenkommen von Sachen, 

soweit diese nachfolgend nicht ausdrücklich mitversi-

chert sind. Sofern Ansprüche wegen Schäden durch 

Abhandenkommen von Sachen mitversichert sind, 

finden die Bestimmungen über Sachschäden Anwen-

dung. 

1.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, so-

weit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 

oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

2 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des 

Versicherers 

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 

Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Scha-

densersatzansprüche und die Freistellung des Versi-

cherungsnehmers von berechtigten Schadensersatz-

verpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 

wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 

rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-

ches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-

cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 

Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-

stimmung des Versicherers abgegeben oder ge-

schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 

soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 

Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versiche-

rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-

cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-

rungsnehmer binnen 2 Wochen vom Anspruch des 

Dritten freizustellen. 

2.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Ab-

wicklung des Schadens oder Abwehr der Schadens-

ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklä-

rungen im Namen des Versicherungsnehmers 

abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 

Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen 

den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevoll-

mächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer 

führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Na-

men des Versicherungsnehmers. 

2.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadene-

reignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 

fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, 

die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-

rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 

genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenord-

nungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbar-

ten höheren Kosten des Verteidigers.  

2.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-

cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-

rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der 

Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmäch-

tigt. 

3 Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleis-

tung, Serienschaden, Selbstbeteiligung 

3.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 

jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi-

cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 

wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-

schädigungspflichtige Personen erstreckt. 

Die Versicherungssummen ergeben sich aus dem 

Versicherungsschein und/oder seinen Nachträgen. 

3.2 Die Jahreshöchstersatzleistung des Versicherers für 

alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

ergibt sich aus dem Versicherungsschein und/oder 

seinen Nachträgen. 

3.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 

eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-

cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Ver-

sicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

– auf derselben Ursache oder 

auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder 

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

beruhen. 

3.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-

mer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädi-

gungsleistung des Versicherers mit einem im Versi-

cherungsschein oder seinen Nachträgen festgelegten 
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Betrag (Selbstbeteiligung). Auch wenn die begründe-

ten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall 

die Versicherungssumme übersteigen, wird die 

Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten Haft-

pflichtansprüche abgezogen. Abschnitt 1, Ziffer 4.1 

bleibt unberührt. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt 

der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die 

Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unbe-

rechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

3.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer-

den nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

3.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 

aus einem Versicherungsfall die Versicherungssum-

me, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Ver-

hältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe 

dieser Ansprüche. 

3.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 

Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapi-

talwert der Rente die Versicherungssumme oder den 

nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 

Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 

Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 

nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 

Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-

cherer erstattet.  

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die ent-

sprechende Vorschrift der Verordnung über den Ver-

sicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-

Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fas-

sung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 

Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 

beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 

Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 

Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 

übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem 

vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-

setzt. 

3.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 

eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Be-

friedigung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-

rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den 

von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 

Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 

aufzukommen. 

4 Besondere private Risiken, deren Versicherungs-

schutz, Risikobegrenzungen und besondere Aus-

schlüsse  

Ziffer 4 regelt den Versicherungsschutz für einzelne 

besondere private Risiken, deren Risikobegrenzun-

gen und die für diese Risiken geltenden besonderen 

Ausschlüsse. 

Soweit Ziffer 4 keine abweichenden Regelungen ent-

hält, finden auch auf die in Ziffer 4 geregelten Risiken 

alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung 

(z. B. Ziffer 2 – Leistungen der Versicherung oder Zif-

fer 5 – Allgemeine Ausschlüsse).  

4.1 Schadenereignisse im Ausland 

4.1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen im 

Ausland eintretender Versicherungsfälle ausschließ-

lich, wenn diese, 

– auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf 

ein im Inland bestehendes versichertes Risiko zu-

rückzuführen sind;  

– bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt 

eingetreten sind. 

Die Dauer des vorübergehenden Auslandsaufenthal-

tes ist zeitlich nicht begrenzt. 

4.1.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro (€). 

Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 

der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 

gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 

Zeitpunkt erfüllt, in dem der €-Betrag bei einem in der  

Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 

angewiesen ist. 

4.1.3 Für in den USA, USA-Territorien
1)
 und in Kanada ein-

getretene Versicherungsfälle oder dort geltend ge-

machte Ansprüche gilt zusätzlich: 

4.1.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung 

mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 

exemplary damages. 

4.1.5 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – 

abweichend von Ziffer 3.5 – als Leistungen auf die 

Versicherungssumme angerechnet. Kosten sind: An-

walts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskos-

ten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung 

des Schadens bei oder nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch 

Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entste-

hen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-

sung des Versicherers entstanden sind. 

4.2 Mietsachschäden 

Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom 

Versicherungsnehmer gemieteten Sachen und alle 

sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

4.2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Mietsachschäden und alle sich 

daraus ergebenden Vermögensschäden ausschließ-

lich an gemieteten Gebäuden, Wohnräumen und 

sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen 

in Gebäuden. Ferner ist bei gemieteten Ferienwoh-

nungen und –häusern, Hotel- und Pensionszimmern 

sowie Schiffskabinen die gesetzliche Haftpflicht aus 

der Beschädigung der dazugehörigen Einrichtungs-

gegenstände (z. B. Mobiliar, Heimtextilien, Geschirr) 

versichert. 

4.2.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

sprüche wegen 

– Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-

spruchung; 

– Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 

und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden; 

– Glasschäden, soweit sich der Versicherungsneh-

mer hiergegen besonders versichern kann; 

– Schäden infolge Schimmelbildung. 

4.2.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 

 

1)
 Außengebiete, die unter der Hoheitsgewalt er USA stehen. Hierun-

ter fallen z. B. Puerto Rico, die Jungfern-Inseln und Guam 
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4.3 Schäden an geliehenen, gemieteten, gepachteten 

Sachen 

4.3.1 Versichert ist – in Ergänzung zu Abschnitt 1, Ziffer 1.3  

und abweichend von Abschnitt 1, Ziffer 5.5 – die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

der Beschädigung, Vernichtung oder dem Verlust von 

fremden beweglichen Sachen, wenn diese zu privaten 

Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder 

Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages 

sind. 

4.3.2 Ausgeschlossen bleiben: 

– Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versi-

cherten Personen dienen; 

– Sachen im Rahmen der Ausübung eines Ehrenam-

tes; 

– Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und über-

mäßige Beanspruchung; 

– Schmuck- und Wertsachen, Geld, Urkunden, 

Wertpapiere, Sparbücher, Scheck- und Kreditkar-

ten; 

– elektronische Geräte (insbesondere Geräte der Te-

lekommunikation und Unterhaltungselektronik); 

– Vermögensfolgeschäden; 

– Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge; 

– fremde private und berufliche Schlüssel, soweit die 

Mitversicherung nicht ausdrücklich vereinbart wur-

de; 

– Sachen, die den versicherten Personen für mehr 

als 3 Monate überlassen wurden. 

4.3.3 Die Regelungen des Abschnitts 1, Ziffer 4.2 bleiben 

hiervon unberührt. 

4.3.4 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 

4.4 Verlust fremder privater und beruflicher Schlüssel 

4.4.1 Versichert ist – in Ergänzung zu Abschnitt 1, Ziffer 1.3 

und abweichend von Abschnitt 1, Ziffer 5.5 – die ge-

setzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von 

fremden Schlüsseln (auch Generalschlüssel bzw. 

Codekarten für eine Schließanlage), die sich recht-

mäßig im Gewahrsam des Versicherungsnehmers be-

funden haben. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die ge-

setzlichen Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für 

die notwendige Auswechslung von Schlössern und 

Schließanlagen sowie für vorübergehende Siche-

rungsmaßnahmen (z. B. Notschloss) und einen Ob-

jektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeit-

punkt, an welchem der Verlust des Schlüssels 

festgestellt wurde. Bei Sondereigentümern sind versi-

chert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer. Die Leistungspflicht erstreckt 

sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem 

gemeinschaftlichen Eigentum. 

4.4.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus 

– Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. we-

gen Einbruchs); 

– dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber 

des Versicherungsnehmers von Kunden oder 

sonstigen Dritten überlassen wurden; Versiche-

rungsschutz besteht jedoch für den Verlust von 

Schlüsseln, die der Arbeitgeber des Versiche-

rungsnehmers von seinem Vermieter für angemie-

tete Geschäftsgebäude und -räume erhalten hat. 

– dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln so-

wie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

4.4.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 

4.5 Vermögensschäden 

4.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder 

durch Personen- noch durch Sachschäden entstan-

den sind. 

4.5.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

sprüche wegen Vermögensschäden 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-

nem Auftrag oder für seine Rechnung von Drit-

ten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-

brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montage-

leitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-

keit; 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisun-

gen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen 

sowie aus fehlerhafter und/oder unterlassener 

Kontrolltätigkeit; 

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten; 

(6) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Rei-

severanstaltung; 

(7) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-

stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 

Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 

aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Un-

terschlagung; 

(8) aus 

– Rationalisierung und Automatisierung, 

– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,  

-wiederherstellung, 

– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung 

elektronischer Daten. 

(9) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten 

und Namensrechten, gewerblichen Schutzrech-

ten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 

Wettbewerbsrechts; 

(10) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 

Vor- und Kostenanschlägen; 

(11) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 

ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von 

Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 

oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-

sichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-

hen; 

(12) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen 

oder behördlichen Vorschriften, von Anweisun-

gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 

aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(13) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch     

z. B. von Geld, Wertpapieren, Wertsachen so-

wie von bargeldlosen Zahlungsmitteln. 
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4.5.3 Die Versicherungssumme/Selbstbeteiligung ergibt 

sich aus dem Versicherungsschein und/oder seinen 

Nachträgen. 

4.6 Schäden aus dem Datenaustausch sowie der In-

ternernutzung 

4.6.1 Versichert ist – insoweit abweichend von Ziffer 5.9 – 

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-

lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. 

im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, so-

weit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarma-

chung oder Veränderung von Daten (Datenver-

änderung) bei Dritten durch Computer-Viren 

und/oder andere Schadprogramme; 

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen so-

wie der Nichterfassung und fehlerhaften Spei-

cherung von Daten bei Dritten und zwar wegen 

– sich daraus ergebender Personen- und 

Sachschäden, nicht jedoch weiterer Daten-

veränderungen sowie 

– der Kosten zur Wiederherstellung der verän-

derten Daten bzw. Erfassung/korrekter Spei-

cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Da-

ten; 

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 

Datenaustausch. 

Für Ziffer 4.6.1 (1) bis 4.6.1 (3) gilt: 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine 

auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestell-

ten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder –

techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder 

geprüft werden bzw. worden sind, die dem aktuellen 

Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen 

können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt der Versi-

cherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Teil B Ab-

schnitt 3, Ziffer 4. Danach kann der Versicherer bei 

Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zur 

Kündigung berechtigt oder auch von seiner Leis-

tungspflichtganz oder teilweise befreit sein. 

(4) die Verletzung von Persönlichkeitsrechten – 

auch für immaterielle Ansprüche –, nicht jedoch 

von Urheberrechten; 

(5) die Verletzung von Namensrechten – auch für 

immaterielle Ansprüche. 

Für Ziffer 4.6.1 (4) und 4.6.1 (5) gilt: 

In Erweiterung von Abschnitt 1, Ziffer 1.1 ersetzt der 

Versicherer  

– Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit 

dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung ge-

gen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch 

wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder 

Widerruf handelt; 

– Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- 

oder Widerrufsklage gegen den Versicherungs-

nehmer. 

4.6.2 Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt 

sich aus dem Versicherungsschein und beträgt das 

Doppelte dieser Summe für alle Versicherungsfälle 

eines Versicherungsjahres. Höchstersatzleistung für 

Schäden im Sinne der Ziffer 4.6.1.5 innerhalb vorge-

nannter Versicherungssumme siehe Versicherungs-

schein. Mehrere während der Wirksamkeit der Versi-

cherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 

Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

– auf derselben Ursache, 

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 

– auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-

stellung elektronischer Daten mit gleichen Män-

geln 

beruhen. Abschnitt 1, Ziffer 3.3 gilt gestrichen. 

4.6.3 Versicherungsschutz für im Ausland vorkommende 

Schadenereignisse Versicherungsschutz besteht – in-

soweit abweichend von Ziffer 4.1.1 – für Versiche-

rungsfälle im Ausland. Dies gilt jedoch nur, soweit die 

versicherten Haftpflichtansprüche, in europäischen 

Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten 

geltend gemacht werden. 

4.6.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-

nannten Tätigkeiten und Leistungen: 

– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -

Pflege; 

– IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 

-Schulung; 

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -

betrieb, -wartung, -pflege; 

– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, 

Full-Service-Providing; 

– Betrieb von Datenbanken. 

4.6.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind An-

sprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass 

der Versicherungsnehmer bewusst 

– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssys-

teme/Datennetze eingreift (z. B. Hacker-

Attacken, Denial of Service Attacks), 

– Software einsetzt, die geeignet ist, die Da-

tenordnung zu zerstören oder zu verändern 

(z. B. Software- Viren, Trojanische Pferde);  

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit 

– massenhaft versandten, vom Empfänger un-

gewollten elektronisch übertragenen Informa-

tionen (z. B. Spamming), 

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider-

rechtlich bestimmte Informationen über In-

ternet-Nutzer gesammelt werden sollen; 

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden 

Mitversicherten, soweit diese den Schaden 

durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen 

oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme 

an rechtswidrigen Online Tauschbörsen) oder 

durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen 

herbeigeführt haben. 
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4.7 Allgemeines Umweltrisiko 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-

chen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

Schäden durch Umwelteinwirkung.  

Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn 

sie durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, 

Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Er-

scheinungen verursacht werden, die sich in Boden, 

Luft oder Wasser ausgebreitet haben.  

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

sprüche aus Gewässerschäden.  

Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Um-

weltschadensgesetz siehe Ziffer 4.8 (Besonderes 

Umweltrisiko). 

4.8 Besonderes Umweltrisiko 

Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden und 

für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz 

(USchadG) besteht – abweichend von Ziffer 4.7 – 

nach den folgenden Bedingungen.  

Die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts 

des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch 

Umwelteinwirkungen (Allgemeines Umweltrisiko) fin-

det sich in der Ziffer 4.7. 

4.8.1 Gewässerveränderungen 

4.8.1.1 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen 

einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaf-

fenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-

wassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haft-

pflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 

gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwen-

dung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz 

hierfür wird ausschließlich durch besonderen Vertrag 

gewährt). 

Hierbei werden Vermögensschäden wie Sachschäden 

behandelt. 

4.8.1.2 Versicherte Anlagen 

Abweichend von Ziffer 4.8.1.1 ist jedoch versichert die 

gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur 

Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Be-

hältnissen bis zu 60 Liter/Kilogramm Fassungsver-

mögen (Kleingebinde), sofern das Gesamtfassungs-

vermögen der vorhandenen Kleingebinde 

1.000 Liter/Kilogramm nicht übersteigt, und aus der 

Verwendung dieser Stoffe. 

Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die 

Mitversicherung. Abschnitt 1, Ziffer 6 (Erhöhung und 

Erweiterung des versicherten Risikos), Abschnitt 1, 

Ziffer 7 (Vorsorgeversicherung) finden keine Anwen-

dung. 

4.8.1.3 Rettungskosten 

Der Versicherer übernimmt  

– Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 

oder Minderung des Schadens für geboten halten 

durfte (Rettungskosten), sowie  

– außergerichtliche Gutachterkosten.  

Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gut-

achterkosten zusammen mit der Entschädigungsleis-

tung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht 

übersteigen.  

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-

tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten werden 

auch insoweit von ihm übernommen, als sie zusam-

men mit der Entschädigung die Versicherungssumme 

für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Ver-

sicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh-

mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

4.8.1.4 Ausschlüsse 

(1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 

aller Personen, die den Schaden durch vorsätz-

liches Abweichen von dem Gewässerschutz 

dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 

Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 

Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt 

haben. Abschnitt 2 Ziffer 2.10.2 findet keine An-

wendung. 

(2) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä-

den, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inne-

ren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik o-

der unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen 

oder Maßnahmen beruhen. Das Gleiche gilt für 

Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-

mentare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

4.8.2 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-

schadensgesetz (USchadG) 

Ein Umweltschaden im Sinne des USchadG ist eine  

(1) Schädigung von geschützten Arten und natürli-

chen Lebensräumen,  

(2) Schädigung der Gewässer einschließlich 

Grundwasser,  

(3) Schädigung des Bodens.  

4.8.2.1 Versichert sind – abweichend von Abschnitt 1, Zif-

fer 1.1 - den Versicherungsnehmer betreffende öffent-

lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-

rung von Umweltschäden gemäß USchadG, soweit 

während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags  

– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 

gelangt sind oder 

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, un-

fallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-

chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-

den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-

gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich 

dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-

ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-

zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 

Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 

des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-

kannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

Versichert sind darüber hinaus den Versicherungs-

nehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen 

Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
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gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit 

diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses 

Vertrags erfasst sind. 

4.8.2.2 Ausschlüsse 

(1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 

aller Personen, die den Schaden dadurch verur-

sacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, 

Verordnungen oder an den Versicherungsneh-

mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 

Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, 

abweichen. Abschnitt 2, Ziffer 2.10.2 findet keine 

Anwendung. 

(2) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche 

wegen Schäden 

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder 

in Kauf genommene Einwirkungen auf die 

Umwelt entstehen. 

b) die durch gewerbliche Abwässer von un-

terirdischen Abwasseranlagen ausgehen. 

c) für die der Versicherungsnehmer aus ei-

nem anderen Versicherungsvertrag (z. B. 

Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) 

Versicherungsschutz hat oder hätte erlan-

gen können. 

4.8.2.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 

 

4.8.2.4 Ausland 

Versichert sind im Umfang von Abschnitt 1, Ziffer 4.1 

im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. Versi-

chert sind insoweit auch die den Versicherungsneh-

mer betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß na-

tionalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-

Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprü-

che den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht über-

schreiten. 

5 Allgemeine Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten 

folgende Ausschlüsse vom Versicherungsschutz: 

5.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 

Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 

haben. 

Abschnitt 2, Ziffer 2.10.2 findet keine Anwendung.  

5.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leis-

tungen 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 

Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-

ben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 

oder Schädlichkeit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder  

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.  

Abschnitt 2, Ziffer 2.10.2 findet keine Anwendung. 

5.3 Ansprüche der Versicherten untereinander 

Nicht versichert sind Ansprüche  

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in 

Ziffer 5.4 benannten Personen gegen die mit-

versicherten Personen,  

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern 

desselben Versicherungsvertrags,  

(3) zwischen mehreren mitversicherten Personen 

desselben Versicherungsvertrags. 

Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprü-

che von Angehörigen der vorgenannten Personen, die 

mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

5.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versiche-

rungsnehmers und von wirtschaftlich verbunde-

nen Personen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versiche-

rungsnehmer  

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit 

ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu 

den im Versicherungsvertrag mitversicherten Per-

sonen gehören;  

Als Angehörige gelten  

– Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-

partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Part-

nerschaften nach dem Recht anderer Staaten,  

– Eltern und Kinder,  

– Adoptiveltern und -kinder,  

– Schwiegereltern und -kinder,  

– Stiefeltern und -kinder,  

– Großeltern und Enkel,  

– Geschwister sowie  

– Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein 

familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 

Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-

bunden sind).  

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreu-

ern, wenn der Versicherungsnehmer eine ge-

schäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige 

oder betreute Person ist;  

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der 

Versicherungsnehmer eine juristische Person 

des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein 

nicht rechtsfähiger Verein ist;  

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 

Gesellschaftern, wenn der Versicherungsneh-

mer eine Offene Handelsgesellschaft, Komman-

ditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts ist;  

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungs-

nehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesell-

schaft ist;  

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insol-

venzverwaltern.  

Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für An-

sprüche von Angehörigen der dort genannten Perso-

nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
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5.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, be-

sonderer Verwahrungsvertrag 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 

fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer 

diese Sachen geleast, gepachtet, geliehen, durch 

verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegen-

stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind 

(siehe jedoch Abschnitt 1, Ziffer 5.6 und Abschnitt 1, 

Ziffer 4.8.2.1). 

5.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sa-

chen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 

vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelie-

ferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen in-

folge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung 

liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 

Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 

Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der 

Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt 

und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache 

oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, 

wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi-

cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 

Sachen  oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 

übernommen haben. 

5.7 Asbest 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 

auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeug-

nisse zurückzuführen sind. 

5.8 Gentechnik 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 

zurückzuführen sind auf  

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die  

– Bestandteile aus GVO enthalten, 

– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wur-

den. 

5.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 

Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

5.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige 

Diskriminierung 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 

Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-

lung oder sonstigen Diskriminierungen (siehe jedoch 

Abschnitt 2, Ziffer 14). 

5.11 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 

der Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines 

Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers durch 

den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht. 

5.12 Luftfahrzeuge, Luftlandeplätze 

Ausgeschlossen sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die der Eigentümer, Besitzer, 

Halter oder Führer eines Luftfahrzeuges durch 

den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht. 

(2) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentü-

mer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutz-

nießer von Luftlandeplätzen.    

5.13 Wasserfahrzeuge 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 

der Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines 

Wasserfahrzeuges durch den Gebrauch des Fahr-

zeugs verursacht. 

5.14 Kriegsereignisse, Unruhen, höhere Gewalt 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 

nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindse-

ligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-

ralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfü-

gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; 

das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 

soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

5.15 Übertragung von Krankheiten 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personen-

schäden, die aus der Übertragung einer Krankheit 

des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche 

gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem 

Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehalte-

nen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In bei-

den Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 

Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vor-

sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

5.16 Abbruch- und Einreißarbeiten, Sprengungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden 

und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-

den, die entstehen bei  

(1) Abbruch- und Einreißarbeiten, sofern diese nicht 

im Rahmen einer vom Versicherungsnehmer 

durchgeführten Neu- und Umbaumaßnahme er-

folgen. 

Ausgeschlossen bleiben Sachschäden in einem Um-

kreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden 

Bauwerkes entspricht. Selbstbeteiligung siehe Versi-

cherungsschein und/oder seine Nachträge; 

(2) Sprengungen: 

an Immobilien in einem Umkreis mit einem Ra-

dius von weniger als 150 m. 

5.17 Strahlen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 

in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang 

mit energiereichen ionisierenden Strahlen stehen 

(z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rönt-

genstrahlen). 

5.18 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 

Personen wegen Schäden durch eine ungewöhnliche 

und gefährliche Beschäftigung. Abschnitt 2, Ziffer 2 

findet keine Anwendung.  
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5.19 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller 

Art 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 

einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen al-

ler Art. 

6 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhö-

hungen und Erweiterungen) 

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Ver-

sicherungsnehmers  

6.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten 

Risikos. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten o-

der Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, 

Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risi-

ken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-

pflicht unterliegen. 

6.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Än-

derung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-

schriften. In diesen Fällen ist der Versicherer berech-

tigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 

einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-

gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 

Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-

chem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis er-

langt hat. 

7 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversiche-

rung) 

7.1 Im Umfang des bestehenden Vertrages ist die gesetz-

liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risi-

ken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

neu entstehen, sofort versichert. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-

forderung des Versicherers jedes neue Risiko inner-

halb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann 

auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt 

der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 

entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 

rückwirkend ab dessen Entstehung.  

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 

angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 

beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss 

der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-

kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht ver-

strichen war. 

Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko ei-

nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt ei-

ne Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb ei-

ner Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige 

nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 

das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Für die Vorsorgeversicherung gelten die vertraglich 

vereinbarten Versicherungssummen. 

7.2 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 

(1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder 

Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-

zeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 

Führerschein- oder Versicherungspflicht unter-

liegen; 

(2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder 

Führen von Bahnen; 

(3) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-

vorsorgepflicht unterliegen; 

(4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen wer-

den und deshalb im Rahmen von kurzfristigen 

Versicherungsverträgen zu versichern sind; 

(5) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstli-

cher und amtlicher Tätigkeit.
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Teil A Abschnitt 2 – Privathaftpflichtrisiko

1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versicher-

tes Risiko) 

1.1 Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist für 

die namentlich benannte Person (nachstehend als 

Versicherungsnehmer bezeichnet) im Rahmen der 

nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers als Privatperson 

aus den Gefahren des täglichen Lebens versichert. 

Ausgenommen sind die Gefahren 

– eines eigenen oder fremden Betriebes oder Ge-

werbes, eines Berufes, Dienstes oder Amtes (auch 

Ehrenamtes). Dies gilt nicht für die Teilnahme an 

– einem berufsspezifischen Praktikum im 

Rahmen einer Schulausbildung oder eines 

Studiums; 

– einem fachpraktischen Unterricht auf dem 

Gelände einer Schule, Fachhochschule, Uni-

versität oder einer Fach- oder Berufsakade-

mie im Sinne des jeweiligen Landesgeset-

zes. Dabei eingeschlossen ist die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 

Schäden an Lehrgeräten (auch Maschinen) 

in der Schule, Fachhochschule, Universität 

bzw. Fach- oder Berufsakademie; 

– einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen 

aller Art; 

– einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti-

gung. 

1.2 Abweichend von Abschnitt 1, Ziffer 1.1 ist die gesetz-

liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der 

Ausübung eines Ehrenamtes mitversichert. 

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Ausübung 

eine Amtes (hauptberuflich). 

Besteht für die im ersten Absatz beschriebene Tätig-

keit eine weitere Versicherung, so erstreckt sich der 

Versicherungsschutz im Rahmen des vorliegenden 

Vertrages und der zugrunde liegenden Besonderen 

Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung nur auf 

Schäden, für die über die anderweitig bestehende 

Versicherung keine Leistung erlangt werden kann. 

2 Regelungen zu mitversicherten Personen und 

zum Verhältnis zwischen den Versicherten 

 (Versicherungsnehmer und mitversicherte Per-

sonen) 

2.1 Ehegatten 

Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners 

des Versicherungsnehmers. 

2.2 Unverheiratete Kinder 

2.2.1 Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft lebenden Kinder des Versiche-

rungsnehmers oder seines mitversicherten Ehegatten 

oder Lebenspartners (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-

gekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solan-

ge sie sich noch in einer ununterbrochenen Schul- 

oder sich hieran unmittelbar an schließenden unun-

terbrochenen beruflichen Erstausbildung befinden. 

Berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium 

– auch in umgekehrter Reihenfolge –; nicht jedoch 

Zweitlehre oder Zweitstudium, Promotion nach Ab-

schluss des Studiums, Referendarzeit, Arzt im prakti-

schen Jahr, Fortbildungsmaßnahmen und derglei-

chen. 

Ein unmittelbar an den Bachelor-Abschluss anschlie-

ßendes Master-Studium gilt nicht als Zweitstudium in 

Sinne dieser Bedingungen. Bei Ableistung des 

Grundwehrdienstes, des freiwilligen Wehrdienstes, 

des Bundesfreiwilligendienstes oder des freiwilligen 

sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an 

die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz 

bestehen. Unmittelbar bzw. nicht als Unterbrechung 

im vorstehenden Sinne ist ein Zeitraum von bis zu 12 

Monaten. 

2.2.2 Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

der unverheirateten, in häuslicher Gemeinschaft und 

nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft le-

benden Kinder des Versicherungsnehmers oder sei-

nes mitversicherten Ehegatten oder Lebenspartners 

(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger 

Behinderung. 

2.2.3 Für Schäden durch mitversicherte Kinder gilt: 

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähig-

keit von mitversicherten Kindern berufen, soweit dies 

der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer 

Versicherer (z. B. ein Sozialversicherungsträger, Kas-

koversicherer) nicht leistungspflichtig ist. Ein Mitver-

schulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche we-

gen seiner Aufwendungen gegen schadenersatz-

pflichtige Dritte (z. B. wegen Aufsichtspflichtverlet-

zung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses 

Vertrages sind. 

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 

2.2.4 Für Schäden durch Enkelkinder des Versicherungs-

nehmers oder seines mitversicherten Ehegatten oder 

Lebenspartners (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-

der der Kinder des Versicherungsnehmers oder sei-

nes mitversicherten Ehegatten oder Lebenspartners), 

die bei Schadeneintritt durch den Versicherungsneh-

mer und/oder die mitversicherten Personen beauf-

sichtigt wurden, gilt: 

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähig-

keit von Enkelkindern berufen, soweit dies der Versi-

cherungsnehmer wünscht und ein anderer Versiche-

rer (z. B. ein Sozialversicherungsträger, 

Kaskoversicherer, Privathaftpflichtversicherung der 

Eltern der deliktunfähigen Enkelkinder) nicht leis-

tungspflichtig ist. Ein Mitverschulden des Geschädig-

ten wird angerechnet. 

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche der gesetzlichen 

Vertreter der Enkelkinder. 

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche we-

gen seiner Aufwendungen gegen schadenersatz-

pflichtige Dritte vor, soweit sie nicht Versicherte die-

ses Vertrages sind. 

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 
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2.3 Lebenspartner 

Versichert ist – soweit ausdrücklich vereinbart und im 

Versicherungsschein oder seinen Nachträgen na-

mentlich benannt – die gleichartige gesetzliche Haft-

pflicht als Privatperson des in nichtehelicher, häusli-

cher Lebensgemeinschaft mit dem 

Versicherungsnehmer lebenden Partners und dessen 

Kinder im Sinne von Ziffer 5.2, soweit der Versiche-

rungsnehmer und der mitversicherte Partner beide 

unverheiratet sind. 

2.3.1 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-

pflichtansprüche 

– des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte 

Personen; 

– mitversicherter Personen gegen den Versiche-

rungsnehmer; 

– mitversicherter Personen untereinander. 

Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus 

übergegangenem Recht von Trägern der Sozialversi-

cherung und Sozialhilfe, privaten Krankenversiche-

rern, privaten und öffentlichen Arbeitge-

bern/Dienstherrn wegen Personenschäden. 

2.3.2 Die Mitversicherung erlischt in dem Zeitpunkt, in dem 

die häusliche Lebensgemeinschaft aufgelöst ist. 

2.4 Mitversicherte Familienangehörige 

Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

als Privatperson eines in häuslicher Gemeinschaft mit 

dem Versicherungsnehmer lebenden alleinstehenden 

Familienangehörigen wie Mut-

ter/Vater/Großmutter/Großvater 

/Enkel/Geschwister/Nichten oder Neffen oder volljäh-

rigen unverheirateten Kindern nach Abschluss der 

Ausbildung. 

2.5 Pflegebedürftige Familienangehörige im Haushalt 

des Versicherungsnehmers 

Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

als Privatperson von im Haushalt des Versicherungs-

nehmers lebenden pflegebedürftigen Familienange-

hörigen, denen von der gesetzlichen Pflegeversiche-

rung mindestens die Pflegestufe 1 zuerkannt wurde. 

Als Familienangehörige gelten Eltern und Kinder, 

Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -

kinder, 

Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Ge-

schwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, 

die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 

angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinan-

der verbunden sind/waren). 

2.5.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in 

den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet 

mit dem Wegfall der Pflegebedürftigkeit oder dem 

Ausscheiden aus dem Haushalt des Versicherungs-

nehmers. 

2.5.2 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der 

pflegebedürftigen Familienangehörigen gehen diesem 

Versicherungsschutz voraus. 

2.6 Au-Pairs 

Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

als Privatperson von Au-Pairs (einschließlich Schäden 

aus dieser Tätigkeit) gegenüber Dritten, die nicht mit-

versicherte Personen dieses Vertrages sind. 

Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass die 

gesetzlich erforderlichen Genehmigungen für den 

Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland und die 

Tätigkeit als Au-Pair von den zuständigen Behörden 

erteilt wurden. 

2.6.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in 

den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet 

mit dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versi-

cherungsnehmers. 

2.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-

sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-

nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

2.6.3 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der 

Au-Pairs gehen diesem Versicherungsschutz voraus. 

2.7 Austauschschüler 

Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

als Privatperson von Austauschschülern gegenüber 

Dritten, die nicht mitversicherte Personen dieses Ver-

trages sind. 

Voraussetzung für die Mitversicherung ist, dass die 

erforderlichen behördlichen Genehmigungen für den 

Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland sowie 

die Teilnahme am Schulunterricht erteilt wurden (z. B. 

durch die aufnehmende Schule). 

2.7.1 Die Mitversicherung beginnt mit der Eingliederung in 

den Haushalt des Versicherungsnehmers. Sie endet 

mit dem Ausscheiden aus dem Haushalt des Versi-

cherungsnehmers. 

2.7.2 Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung der 

Austauschschüler gehen diesem Versicherungsschutz 

voraus. 

2.8 Im Haushalt tätige Personen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haus-

halt des Versicherungsnehmers beschäftigten Perso-

nen gegenüber Dritten, die nicht mitversicherte Per-

sonen dieses Vertrages sind, aus dieser Tätigkeit. 

Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag 

oder gefälligkeitshalber die in Ziffer 4.1 bezeichneten 

Wohnungen, Häuser und Gärten betreuen oder hierzu 

den Streudienst versehen. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschä-

den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-

krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 

gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

2.9 Im Haushalt tätige Pflegepersonen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haus-

halt des Versicherungsnehmers aufgrund Arbeitsver-

trag, sozialen Engagements oder gefälligkeitshalber 

tätigen Pflegepersonen, die mitversicherte pflegebe-

dürftige Personen im Haushalt des Versicherungs-

nehmers versorgen, gegenüber Dritten, die nicht mit-

versicherte Personen dieses Vertrages sind, aus 

dieser Tätigkeit. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-

sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-

nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
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2.10 Anwendung der vertraglichen Vereinbarungen auf 

die mitversicherten Personen 

2.10.1 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Ver-

tragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Per-

sonen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.9 entsprechend anzu-

wenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die 

Vorsorgeversicherung Abschnitt 1, Ziffer 7 wenn das 

neue Risiko nur für eine mitversicherte Person ent-

steht.  

2.10.2 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risi-

kobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des 

Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten 

Person vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz 

sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 

mitversicherten Personen.  

2.10.3 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur 

der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung 

der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungs-

nehmer als auch die mitversicherten Personen ver-

antwortlich. 

3 Familie, Haushalt und Sport 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

3.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus 

der Aufsichtspflicht über minderjährige Kinder; 

3.2 aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeit 

als Tagesmutter (Betreuung minderjähriger Kinder im 

Rahmen des eigenen Haushaltes, auch außerhalb 

der Wohnung, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw.); 

3.3 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Perso-

nen; 

3.4 als Radfahrer, auch von den nachfolgend beschriebe-

nen Pedelecs. 

Pedelecs im Sinne dieser Bedingungen sind Fahrrä-

der mit Trethilfe, die mit einem elektromotorischen 

Hilfsantrieb mit einer maximalen Nenndauerleistung 

von 250 Watt ausgestattet sind, dessen Unterstützung 

sich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit pro-

gressiv verringert und beim Erreichen von 25 km/h 

oder beim Abbruch des Mittretens unterbrochen wird. 

Hierunter fallen auch Pedelecs, die zusätzlich über 

eine Anfahr- oder Schiebehilfe bis 6 km/h verfügen. 

3.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen sind ei-

ne jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, 

Hunde- und Hundeschlittenrennen, Rad-, oder Kraft-

fahrzeugrennen sowie die Vorbereitung hierzu (Trai-

ning). 

Versichert ist jedoch die aktive Teilnahme an von den 

zuständigen Behörden und Sportverbänden geneh-

migten Fahrtveranstaltungen mit Fahrrädern, bei de-

nen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit 

ankommt, sowie die Vorbereitung hierzu (Training). 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 

für die Teilnahme an dem Rennen keine Lizenz von 

den zuständigen Sportverbänden benötigt wird. Leis-

tungen aus einer anderen Haftpflichtversicherung sind 

vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

4 Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr 

4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht  

4.1.1 als Inhaber einer oder mehrerer Wohnungen – ein-

schließlich Ferienwohnung. Bei Wohnungseigentum 

besteht Versicherungsschutz in der Eigenschaft als 

Sondereigentümer. Dabei ist versichert die gesetzli-

che Haftpflicht aus Ansprüchen der Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Ge-

meinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt 

sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem 

gemeinschaftlichen Eigentum. 

4.1.2 als Inhaber eines Wohnhauses, sofern sich in diesem 

nicht mehr als 2 abgeschlossene Wohnungen befin-

den, 

4.1.3 als Inhaber eines Wochenend-/Ferienhauses, 

4.1.4 aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung 

(nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen 

Wohnungen und Häusern und aus dem Eigentum von 

im europäischen Ausland gelegenen Wohnungen und 

Häusern gemäß Ziffer 4.1.1–4.1.3, 

4.1.5 als Inhaber eines auf Dauer und ohne Unterbrechung 

abgestellten, fest installierten und nicht versiche-

rungspflichtigen Wohnwagens, 

4.1.6 als Inhaber eines nicht mehr gewerblich genutzten 

und vom Versicherungsnehmer und seinen Familien-

angehörigen allein bewohnten landwirtschaftlichen 

Anwesens. Nicht versichert sind Schäden, die im Zu-

sammenhang mit den vorhandenen landwirtschaftli-

chen Nutzflächen entstehen.  

4.1.7 als Inhaber eines zu privaten Zwecken genutzten un-

bebauten Grundstückes bis zu einer Fläche von 

1.000 qm.  

4.1.8 als Inhaber der zu den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.7 zugehö-

rigen Garagen, Stellplätzen, Gärten sowie Schreber-

gärten.  

4.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 

die genannten Objekte 

– im Inland gelegen sind (siehe jedoch Ziffer 4.1.4); 

– zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu 

Wohnzwecken genutzt werden; 

– keinen Gewerbebetrieb des Versicherungsneh-

mers beinhalten. 

4.3 Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht  

– aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versi-

cherungsnehmer als Inhaber obliegen (z. B. bauli-

che Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 

Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen, auch 

soweit diese mietvertraglich übernommen wur-

den); 

– des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum  

an zu den versicherten Objekten nach den Zif-

fern 4.1.2 bis 4.1.3 und 4.1.5 gehörenden Ge-

meinschaftsanlagen,  z. B. gemeinschaftliche Zu-

gänge zur öffentlichen Straße, 

Wäschetrockenplatz, Garagenhöfe, Abstellplatz für 

Mülltonnen; 

– als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf dem 

Dach eines versicherten Gebäudes nach den Zif-

fern 4.1.1 bis 4.1.3 oder auf dem dazugehörigen 

Grundstück. Der Versicherungsschutz besteht – 

teilweise abweichend von Ziffer 1.1 – auch dann, 

wenn Strom gegen Entgelt ins öffentliche Netz 

eingespeist wird. 
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– als Betreiber einer Solarthermieanlage auf dem 

Dach eines versicherten Gebäudes nach den Zif-

fern 4.1.1 bis 4.1.3 und 4.1.5 oder auf dem dazu-

gehörigen Grundstück. Der Versicherungsschutz 

besteht – teilweise abweichend von Ziffer 1.1 – 

auch dann, wenn Warmwasser gegen Entgelt an 

Mieter und sonstige Dritte in den aufgeführten Ob-

jekten abgegeben wird. 

– als Betreiber einer Erdwärmeanlage auf dem 

Grund stück eines versicherten Gebäudes nach 

den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3 und 4.1.5. Der Versiche-

rungsschutz besteht – teilweise abweichend von 

Ziffer 1.1 – auch dann, wenn Warmwasser gegen 

Entgelt an Mieter und Dritte in den aufgeführten 

Objekten abgegeben wird. 

– aus der Vermietung von 

a) Eigentumswohnungen nach Ziffer 4.1.1; 

b) einzelnen Räumen in den Objekten nach den 

Ziffern 4.1.1 bis 4.1.3; 

c) einer Wohnung in einem Objekt nach der Zif-

fer 4.1.2; 

d) einem Objekt nach den Ziffern 4.1.3 und 4.1.4; 

e) Garagen und Stellplätzen zu den Objekten 

nach den Ziffern 4.1.1 bis 4.1.4; 

– als Bauherr sowie aus der Ausführung von Bauar-

beiten in Eigenleistung /Nachbarschaftshilfe (Neu-

bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Gra-

bearbeiten) bis zu der im Versicherungsschein 

genannten Bausumme je Bauvorhaben. Wird die-

se Summe überschritten, entfällt die Mitversiche-

rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die 

Vorsorgeversicherung (Abschnitt 1, Ziffer 7); Mit-

versichert ist die persönliche gesetzliche Haft-

pflichtsämtlicher mit den Bauarbeiten beschäftig-

ten Personen für Schäden, die sie in Ausführung 

der Baueigenleistung verursachen. Ausgeschlos-

sen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-

den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-

rufskrankheiten gemäß Sozialgesetzbuch VII 

handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle 

gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 

Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 

derselben Dienststelle zugefügt werden. – aus der 

Vermietung von Betten an Feriengäste Vorausset-

zung für den Versicherungsschutz ist, dass  

– nicht mehr als 6 Betten an Feriengäste vermietet 

werden; 

– keine gewerbsmäßige Fremdenpension unterhal-

ten wird; 

– zur Bedienung der Gäste kein Personal eingestellt 

ist. 

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Beschädigung, 

Vernichtung und Abhandenkommen der von den be-

herbergten Gästen eingebrachten Sachen. 

– als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn 

die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

– der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in 

dieser Eigenschaft. 

5 Tiere 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

5.1 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, ge-

zähmten Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von 

Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zug-

tieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerb-

lichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 

werden. Abweichend davon ist jedoch die gesetzliche 

Haftpflicht als Halter eines ausgebildeten Blinden-

führhundes mitversichert. Voraussetzung für die Mit-

versicherung ist, dass vom Versorgungsamt aufgrund 

einer Sehbehinderung ein gültiger Schwerbehinder-

tenausweis mit dem Merkzeichen „BI“ erteilt wurde. 

5.2 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde. 

5.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus der 

Teilnahme an Pferderennen sowie die Vorbereitungen 

hierzu. 

5.4 aus dem Hüten fremder Hunde, soweit dies nicht ge-

werbsmäßig erfolgt. Leistungen aus der Haftpflicht-

versicherung des Tierhalters gehen diesem Versiche-

rungsschutz voraus. Nicht versichert ist das Hüten 

von Hunden, die von mitversicherten Personen gehal-

ten werden oder in deren Eigentum stehen. 

5.5 als Fahrer bei Benutzung fremder Fuhrwerke zu pri-

vaten Zwecken. 

5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche der 

Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentü-

mer, es sei denn es handelt sich um Personenschä-

den und soweit kein Versicherungsschutz über eine 

Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht. 

6 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, 

Kraftfahrzeug-Anhänger 

6.1 Versichert ist – abweichend von Abschnitt 1, Zif-

fer 5.11 - die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, 

die verursacht werden durch den Gebrauch aus-

schließlich von folgenden nicht versicherungspflichti-

gen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern. 

(1) Nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 

verkehrenden Kraftfahrzeugen ohne Rücksicht 

auf eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit; 

(2) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bau-

artbedingter Höchstgeschwindigkeit; 

(3) selbstfahrende Arbeitsmaschinen/Stapler mit 

nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter Höchst-

geschwindigkeit; 

(4) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungs-

pflichtig sind oder nur auf nicht öffentlichen We-

gen und Plätzen verkehren. 

(5) ferngelenkte Modellfahrzeuge. 

Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in 

Abschnitt 1, Ziffer 6 und 7. 

6.2 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten 

Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer 

das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfü-

gungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-

rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 

die Fahrzeuge nicht von unberechtigten Fahrern ge-

braucht werden.  
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Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öf-

fentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderli-

chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-

nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 

Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die 

erforderliche Fahrerlaubnis hat.  

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-

genheiten verletzt, gilt Teil B Abschnitt 3, Ziffer 3 

(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

7 Gebrauch von Luftfahrzeugen 

Versichert ist – abweichend von Abschnitt 1, Zif-

fer 5.12 (1) – die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä-

den, die verursacht werden durch den Gebrauch von 

Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 

– die weder durch Motoren oder Treibsätze ange-

trieben werden und 

– deren Fluggewicht 5 kg (einschl. Zubehör wie z. B. 

Leinen, Schnüre und Geschirr) nicht übersteigt 

und 

– für deren Nutzung des Luftraumes keine behördli-

che Erlaubnis erforderlich ist. 

Soweit im Versicherungsfall eine Leistung aus einer 

eigenständigen Luftfahrt-Halterhaftpflichtversicherung 

beansprucht werden kann, gehen diese Leistungs-

verpflichtungen vor. Dies gilt auch für den Fall, dass 

der Versicherungsschutz über eine Gruppenversiche-

rung besteht. 

8 Gebrauch von Wasserfahrzeugen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Schäden, die verursacht wer-

den durch den Gebrauch ausschließlich von folgen-

den Wasserfahrzeugen: 

– Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene 

Segelboote und eigene oder fremde Wassersport-

fahrzeuge mit Motor (auch Hilfs- oder Außenbord-

motoren) oder Treibsätzen (siehe jedoch Ziffer 9); 

– Windsurfbrettern; 

– ferngelenkte Modellfahrzeuge. 

– von Kite-Sportgeräten bis zu einer Seillänge von 

30 m, wie z. B. Kite-Drachen, -Bords, -Buggys so-

wie Strand-, Land- und Eisseglern. 

9 Gelegentlicher Gebrauch fremder Boote mit Motor 

9.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 8 – die gesetz-

liche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-

den durch den Gebrauch von fremden Booten mit Mo-

tor, (auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis zu einer 

Motorstärke von 55 kW (75 PS), soweit dieser Ge-

brauch gelegentlich und jeweils nur vorübergehend 

erfolgt. Der Versicherungsschutz besteht nur insoweit, 

als nicht die Haftpflichtversicherung des Halters des 

fremden Bootes verpflichtet ist, dem berechtigten 

Führer des Bootes Versicherungsschutz zu gewäh-

ren. 

9.2 Nicht versichert ist der Gebrauch von Wasserfahrzeu-

gen, die 

– von mitversicherten Personen gehalten werden 

oder in deren Eigentum stehen; 

– für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 

4 Wochen in Gewahrsam oder Besitz genommen 

werden. 

9.3 Führerscheinklausel 

Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berech-

tigten Führer gebraucht werden. Berechtigter Führer 

ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Wil-

len des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der 

Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 

dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem unbe-

rechtigten Führer gebraucht wird. Der Führer des 

Wassersportfahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug 

nur mit der erforderlichen behördlichen Erlaubnis be-

nutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, da-

für zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht 

von einem Führer benutzt wird, der nicht die erforder-

liche behördliche Erlaubnis hat. Verletzt der Versiche-

rungsnehmer diese Obliegenheiten, so gilt Teil B Ab-

schnitt 3, Ziffer 3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von 

Obliegenheiten).  

10 Waffen, Munition und Geschosse 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem 

erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 

Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und 

Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu 

strafbaren Handlungen. 

 

11 Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshand-

lung 

Für Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshand-

lung gilt: 

Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschwei-

genden Haftungsausschluss bei Gefälligkeitshand-

lungen des Versicherungsnehmers oder mitversicher-

ter Personen berufen, soweit dies der 

Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versi-

cherer (z. B. Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig 

ist. Ein Mitverschulden des Geschädigten wird ange-

rechnet. Versicherungssumme siehe Versicherungs-

schein. 

12 Gelegentliche gewerbliche Tätigkeiten für Perso-

nen im Ruhestand, Vorruhestand sowie passiver 

Altersteilzeit 

Versichert ist – abweichend von Abschnitt 1, Zif-

fer 1.2 (1) – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers (auch Ehegatte/eingetragener Leben-

spartner) aus den Gefahren eines eigenen Betriebes, 

Gewerbes oder Berufes. 

Voraussetzung für die Gewährung des Versiche-

rungsschutzes ist, dass 

– keine höhere Jahresumsatzsumme im Versiche-

rungsjahr als im Versicherungsschein genannt vor 

liegt; 

– eventuelle behördliche Auflagen eingehalten wer-

den; 

– eine entsprechende Gewerbeanmeldung vorliegt. 

Nicht versichert sind 

– Architekten, Ingenieure, Steuerberater, Notare, 

Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Ärzte. 
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– Planungs- und Planungsfolgeschäden.  

Besteht für die mitversicherten Tätigkeiten eine weite-

re Versicherung, so erstreckt sich der Versicherungs-

schutz im Rahmen des vorliegenden Vertrages und 

der zugrunde liegenden Besonderen Bedingungen 

und Risikobeschreibungen für die Privathaftpflichtver-

sicherung nur auf Schäden, für die über die anderwei-

tig bestehende Versicherung keine Leistung erlangt 

werden kann. Versicherungssumme siehe Versiche-

rungsschein. 

13 Forderungsausfälle (Ausfalldeckung) 

13.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

(1) Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass 

der Versicherungsnehmer oder eine gemäß Ab-

schnitt 2 Ziffer 2 mitversicherte Person während 

der Wirksamkeit der Versicherung von einem 

Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter 

folgenden Voraussetzungen:  

– Der wegen dieses Schadenereignisses in 

Anspruch genommene Dritte kann seiner 

Schadensersatzverpflichtung ganz oder teil-

weise nicht nachkommen, weil die Zahlungs- 

oder Leistungsunfähigkeit des schadenser-

satzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist 

und  

– die Durchsetzung der Forderung gegen den 

Dritten ist gescheitert.  

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen 

Personen-, Sach- oder daraus resultierenden 

Vermögensschaden zur Folge hat und für den 

der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-

stimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Scha-

densersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter). 

(2) Der Versicherer ist in dem Umfang leistungs-

pflichtig, in dem der schadensersatzpflichtige 

Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Um-

fang der geregelten Privat-

Haftpflichtversicherung des Versicherungsneh-

mers hätte. Daher finden im Rahmen der Forde-

rungsausfalldeckung für die Person des Schädi-

gers auch die Risikobeschreibungen und 

Ausschlüsse Anwendung, die für den Versiche-

rungsnehmer gelten. So besteht insbesondere 

kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger 

den Schaden im Rahmen seiner beruflichen o-

der gewerblichen Tätigkeit verursacht hat oder 

wenn der Schädiger den Versicherungsfall vor-

sätzlich herbeigeführt hat.  

Versichert sind – abweichend von Abschnitt 2, 

Ziffer 5 – gesetzliche Haftpflichtansprüche ge-

gen Dritte aus der Eigenschaft des Schädigers 

als privater Halter eines Hundes oder Pferdes. 

13.2 Leistungsvoraussetzungen 

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungs-

nehmer oder einer gemäß Abschnitt 2 Ziffer 2 mitver-

sicherten Person leistungspflichtig, wenn  

(1) die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil 

oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem 

ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik 

Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat 

der Europäischen Union, der Schweiz, Norwe-

gens, Island und Liechtenstein festgestellt wor-

den ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und 

gerichtliche Vergleiche sowie vergleichbare Titel 

der vorgenannten Länder binden den Versiche-

rer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen 

dieser Titel bestanden hätte  

(2) der schädigende Dritte zahlungs- oder leis-

tungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Ver-

sicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per-

son nachweist, dass  

– eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen 

Befriedigung geführt hat,  

– eine Zwangsvollstreckung aussichtslos er-

scheint, da der schadensersatzpflichtige Drit-

te in den letzten drei Jahren die eidesstattli-

che Versicherung über seine 

Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder  

– ein gegen den schadensersatzpflichtigen 

Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren 

nicht zur vollen Befriedigung geführt hat oder 

ein solches Verfahren mangels Masse abge-

lehnt wurde, und 

(3) an den Versicherer die Ansprüche gegen den 

schadensersatzpflichtigen Dritten in Höhe der 

Versicherungsleistung abgetreten werden und 

die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder 

Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versiche-

rungsnehmer hat an der Umschreibung des Ti-

tels auf den Versicherer mitzuwirken. 

13.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 

Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulier-

ten Forderung. Die Entschädigungsleistung des Ver-

sicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die im 

Versicherungsschein und seinen Nachträgen verein-

barten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt 

auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 

mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

Die Vereinbarungen von Selbstbehalten im Rahmen 

der Privathaftpflichtversicherung für Schäden, die der 

Versicherungsnehmer Dritten zufügt, finden in der 

Forderungsausfalldeckung keine Anwendung. 

Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine 

Rechte aus diesem Vertrag zu. 

13.4 Räumlicher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ab-

schnitt 1, Ziffer 4.1 – für Schadenereignisse, die in ei-

nem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der 

Schweiz, Norwegens, Island oder Liechtenstein ein-

treten. 

13.5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsaus-

fallrisiko 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der 

Rechtsverfolgung;  

(2) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder 

vertraglichen Forderungsübergangs;  

(3) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass be-

rechtigte Einwendungen oder begründete 

Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorge-

bracht oder eingelegt wurden;  

(4) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz  
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– ein anderer Versicherer Leistungen zu er-

bringen hat (z. B. der Schadensversicherer 

des Versicherungsnehmers) oder  

– ein Sozialversicherungsträger oder Sozial-

leistungsträger Leistungen zu erbringen hat, 

auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, 

Beteiligungsansprüche oder ähnliche von 

Dritten handelt. 

Reichen diese Beträge nicht aus, wird für den verblei-

benden Restbetrag Versicherungsschutz über die 

Forderungsausfalldeckung gewährt. 

14 Schäden durch Benachteiligungen 

14.1 Gegenstand der Versicherung  

Versichert ist – abweichend von Abschnitt 1, Ziffer 5.9 

und Ziffer 5.10 – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers wegen Benachteiligungen im 

nachstehend beschriebenen Umfang. 

14.1.1 Versicherungsschutz besteht in der Eigenschaft des 

Versicherungsnehmers als Dienstherr der in seinem 

Privathaushalt oder seinem sonstigen privaten Le-

bensbereich beschäftigten Personen gemäß Ab-

schnitt 2, Ziffer 2. Beschäftigte Personen sind auch 

die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäfti-

gungsverhältnis sowie die Person, deren Beschäfti-

gungsverhältnis beendet ist. 

14.1.2 Gründe für eine Benachteiligung sind 

– die Rasse, 

– die ethnische Herkunft, 

– das Geschlecht, 

– die Religion, 

– die Weltanschauung, 

– eine Behinderung, 

– das Alter, 

– die sexuelle Identität. 

14.2 Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

der in Abschnitt 2, Ziffer 2.1 bis Ziffer 2.4 genannten 

Personen. 

Für sonstige Personen besteht Versicherungsschutz 

nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. 

14.3 Versicherungsfall/Zeitliche Abgrenzung des Versi-

cherungsschutzes 

14.3.1 Versicherungsfall ist – abweichend von Abschnitt 1, 

Ziffer 1.1 – die erstmalige Geltendmachung eines 

Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsneh-

mer oder eine mitversicherte Person während der 

Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses 

Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, 

wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mit-

versicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben 

wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer oder 

einer mitversicherten Person schriftlich mitteilt, einen 

Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine 

mitversicherte Person zu haben. 

14.3.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende 

Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit 

der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteili-

gung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt 

sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem 

die versäumte Handlung spätestens hätte vorge-

nommen werden müssen, um den Eintritt des Scha-

dens abzuwenden.  

14.4 Versicherungsumfang 

Versicherungssumme siehe Versicherungsschein. 

14.5 Ausschlüsse 

Nicht versichert sind  

14.5.1 Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie 

den Schaden durch wissentliches Abweichen von Ge-

setz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung 

oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung 

herbeigeführt haben; Abschnitt 2, Ziffer 2.10.2 findet 

keine Anwendung. 

14.5.2 Ansprüche – teilweise abweichend von Abschnitt 1, 

Ziffer 4.1.1  

– welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands gel-

tend gemacht werden – dies gilt auch im Falle der 

Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb Deutsch-

lands gefällt wurden –;  

– wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des 

Rechts ausländischer Staaten; 

14.5.3 Ansprüche auf Entschädigung und/oder Schadener-

satz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, 

Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen 

den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten 

Personen verhängt worden sind; 

14.5.4 Ansprüche wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzah-

lungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betriebli-

cher Altersversorgung, Abfindungszahlungen im Zu-

sammenhang mit der Beendigung von 

Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie Ansprü-

che aus Personenschäden, bei denen es sich um Ar-

beitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 

Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-

buch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstun-

fälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die 

in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 

derselben Dienststelle zugefügt werden. 

15 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung 

nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht 

der bedingungsgemäße Versicherungsschutz bis zum 

nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Das gilt  

– für den mitversicherten Ehegatten und eingetrage-

nen Lebenspartner des Versicherungsnehmers 

und/oder  

– unverheiratete und nicht in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft lebende Kinder des Versiche-

rungsnehmers.  

Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überle-

benden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner 

beglichen, so wird dieser Versicherungsnehmer.
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Sofern im Versicherungsschein angeschrieben, ist für die darin 

namentlich benannte Person im Rahmen der nachstehenden 

Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht als Halter der im 

Versicherungsschein und seinen Nachträgen aufgeführten Tie-

re und deren bis zu 12 Monate alten Jungtiere versichert, so-

fern das Muttertier über diesen Vertrag versichert ist und sich 

die Jungtiere bis dahin im Besitz der namentlich benannten 

Person befinden. Wird dieser Zeitraum überschritten, gelten 

die Bestimmungen der Abschnitt 1 Ziffer 6 – Erhöhung und 

Erweiterung. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

der Teilnahme an Pferde-, Hunde- und Hundeschlittenrennen 

sowie die Vorbereitungen hierzu. 

1 Mitversicherte Personen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters, 

sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 

2 Ausland 

2.1 Versicherungsfälle bei vorübergehendem Auslands-

aufenthalt Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt 

ist – abweichend von Abschnitt 1, Ziffer 4.1.1 – einge-

schlossen die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland 

vorkommenden Versicherungsfällen. Die Dauer des 

vorübergehenden Auslandsaufenthaltes ist zeitlich 

nicht begrenzt. 

2.2 Die Regelungen aus Abschnitt 1, Ziffer 4.1.2 bis 4.1.4 

finden entsprechend Anwendung. 

3 Mietsachschäden 

Die Regelungen aus Abschnitt 1, Ziffer 4.2 finden ent-

sprechend Anwendung. 

4 Kutsch- und Schlittenfahrten 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 

Durchführung von privaten unentgeltlichen Fahrten 

mit der von dem versicherten Pferd gezogenen eige-

nen Kutsche und dem eigenen Schlitten.
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

1 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 

Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-

der abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-

tung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

2 Veränderungen des versicherten Risikos und 

Auswirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 

2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mit-

zuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 

Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 

sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-

weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 

sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-

derung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 

nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 

des Versicherers kann dieser vom Versicherungs-

nehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 

festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies 

gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 

dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Ver-

schulden trifft. 

2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versiche-

rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der 

Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 

(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risi-

ken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 

Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbar-

te Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten 

werden. Alle entsprechend Ziffer 3.1 nach dem Versi-

cherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und 

Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berück-

sichtigt. 

2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 

Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 

den die Angaben zu machen waren, eine Nachzah-

lung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rech-

nung gestellten Beitrages verlangen. Werden die An-

gaben nachträglich gemacht, findet eine 

Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-

nehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurücker-

stattet, wenn die Angaben innerhalb von 2 Monaten 

nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages 

erfolgten. 

2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch An-

wendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszah-

lung für mehrere Jahre. 

3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach 

Beitragsangleichung 

3.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Bei-

tragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, 

Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet 

keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge un-

terliegen unabhängig von der Art der Beitragsberech-

nung der Beitragsangleichung. 

3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 

Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 

welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalender-

jahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 

zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 

zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorver-

gangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermit-

telten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 

durch 5 teilbare ganze Zahl ab.  

Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell 

durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Aus-

gaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der 

Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-

jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 

Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 

gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 

im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folge-

jahresbeitrag um den sich aus Ziffer 3.2 ergebenden 

Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 

veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versiche-

rungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung be-

kannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 

Versicherers in jedem der letzten 5 Kalenderjahre um 

einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, 

den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Zif-

fer 3.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den 

Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, 

um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlun-

gen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im 

letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf 

diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-

stehenden Absatz ergeben würde. 

3.4 Liegt die Veränderung nach Ziffern 3.2 oder 3.3 unter 

5 % entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verände-

rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berück-

sichtigen. 

3.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-

chung gemäß Ziffer 3.3, ohne dass sich der Umfang 

des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versi-

cherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 

eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-

cherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu 

dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhö-

hung wirksam werden sollte.  

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 

Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 

Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-

tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-

tragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet 

kein Kündigungsrecht.
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Teil B  Allgemeiner Teil Abschnitt 1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung 

1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitrag und 

Versicherungsteuer 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbar-

ten angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-

rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 

rechtzeitig im Sinne von Ziffer 2.1 zahlt.  

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versi-

cherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 

jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 

hat. 

2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster 

oder einmaliger Beitrag 

2.1 Der erste oder einmalige Beitrag ist nach Ablauf von 

14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins fäl-

lig und unverzüglich zu zahlen. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten verein-

bart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ers-

ten Jahresbeitrags. 

2.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-

maligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 

späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 

erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-

zahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, 

die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der 

Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 

Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 

Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfol-

ge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam ge-

macht hat. 

2.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-

maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 

vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 

gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 

wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 

die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ Folge-

beitrag 

3.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 

bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-

tragszeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 

Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 

angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

3.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 

der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, 

es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 

vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 

den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 

der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf des-

sen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, 

die mindestens 2 Wochen betragen muss. Die Be-

stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 

Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzel-

nen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 

den Ziffern 3.3 und 3.4 mit dem Fristablauf verbunden 

sind. 

3.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-

lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 

diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-

schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 

Ziffer 3.2 Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

3.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-

lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 

Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 

kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 

Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.2 Absatz 3 darauf 

hingewiesen hat. 

Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung 

der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem 

Fall wird die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist 

wirksam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem 

Zeitpunkt noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf 

ist der Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforde-

rung nach Ziffer 3.2 Abs. 3 hinzuweisen. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versi-

cherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den 

angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für 

Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zah-

lungsfrist nach Ziffer 3.2 Absatz 3 und der Zahlung 

eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-

schutz. 

4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschrift-

mandat 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-

einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-

trag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 

der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-

hung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-

sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezo-

gen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-

tig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 

abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 

erfolgt.  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 

weil der Versicherungsnehmer das SEPA-

Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versi-

cherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 

dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist 

der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb 

des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-

rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst 

verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Text-

form aufgefordert worden ist. 

5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten verein-

bart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 

wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 

Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 

Beitragszahlung verlangen. 
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6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der 

Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes 

bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 

der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-

schutz bestanden hat. 
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Teil B  Abschnitt 2 – Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

1 Dauer und Ende des Vertrages 

1.1 Der Vertrag ist für die vereinbarte Dauer abgeschlos-

sen. 

1.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 

verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 

nicht dem Vertragspartner spätestens 3 Monate vor 

dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündi-

gung in Textform zugegangen ist. 

1.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-

darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

1.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren kann 

der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf 

des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 

kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spä-

testens 3 Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jah-

res zugegangen sein. 

2 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft 

wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich die-

ser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, 

den er hätte erheben können, wenn die Versicherung 

dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 

worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis er-

langt. 

3 Kündigung nach Versicherungsfall 

3.1 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, 

wenn 

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung ge-

leistet wurde oder 

– dem Versicherungsnehmer – oder bei einer 

Pflichtversicherung dem Versicherer – eine Klage 

über einen unter den Versicherungsschutz fallen-

den Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schrift-

form spätestens einen Monat nach der Schadenser-

satzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegan-

gen sein.  

3.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-

gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 

wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch be-

stimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 

Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 

Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 

nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-

sam. 

4 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unter-

nehmen 

4.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversi-

cherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt die-

ser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wäh-

rend der Dauer seines Eigentums sich aus dem 

Versicherungsverhältnis Versicherungsvertrag erge-

benden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 

Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnli-

chen Verhältnisses von einem Dritten übernommen 

wird. 

4.2 Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle  

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 

einer Frist von einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 

sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau-

fenden Versicherungsperiode  

in Schriftform gekündigt werden. 

4.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats 

von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 

Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach 

dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungs-

recht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeit-

punkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 

Versicherung Kenntnis erlangt. 

4.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 

laufenden Versicherungsperiode und wird der Versi-

cherungsvertrag nicht gekündigt, haften der bisherige 

Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche-

rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

4.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versiche-

rer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder 

den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 

besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-

cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeit-

punkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer 

hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 

dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Er-

werber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht 

für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Mo-

nat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versi-

cherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies 

gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von 

seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht 

hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der An-

zeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Ver-

äußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm 

die Anzeige hätte zugehen müssen. 

5 Mehrfachversicherung 

5.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko 

in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

5.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 

ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, 

kann er die Aufhebung des später geschlossenen 

Vertrages verlangen. 

5.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-

rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 

macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 

Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 

Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie 

verlangt wird, dem Versicherer zugeht.
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Teil B Abschnitt 3 – Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-

rungsnehmers 

1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 

gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 

Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-

ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 

Versicherer in Textform gefragt hat und die für den 

Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Ver-

trag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 

Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 

verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 

vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform 

Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet 

sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 

auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem ver-

einbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-

rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den ge-

fahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-

rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 

davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-

gen. 

1.2 Rücktritt 

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-

fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-

cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein 

Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Anga-

ben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht 

hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 

fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 

der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu ande-

ren Bedingungen, geschlossen hätte. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-

schutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-

falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 

versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-

stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 

noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-

tung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 

kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-

nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der 

der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 

abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

1.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-

sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder 

auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, 

kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung ei-

ner Frist von einem Monat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-

rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-

ten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 

geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündi-

gen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 

angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-

gen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-

gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 

Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer 

die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 

anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-

rungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 

um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 

Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-

stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Ver-

trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-

lung des Versicherers fristlos in Textform kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 1.2 und 1.3 

zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schrift-

lich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-

punkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-

pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 

begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände an-

zugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 

nachträglich weitere Umstände zur Begründung sei-

ner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monats-

frist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Zif-

fern 1.2 und 1.3 nur zu, wenn er den Versicherungs-

nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 

die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewie-

sen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 1.2 

und 1.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den 

nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-

keit der Anzeige kannte. 

1.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arg-

listiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im 

Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des 

Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der An-

fechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-

spricht. 

2 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versi-

cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-

nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt 

nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der 

beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-

stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 

weiteres als besonders gefahrdrohend. 

3 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs-

falls 

3.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine 

Schadensersatzansprüche erhoben worden sind, dem 

Versicherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das 

Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer 



Teil B Abschnitt 3 – Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

AH4900 2/01.2016 Seite 24 von 25 

Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden 

3.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für 

die Abwendung und Minderung des Schadens sor-

gen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu be-

folgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zu-

mutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und 

wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und 

ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu un-

terstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Ver-

sicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 

sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 

Schriftstücke übersandt werden. 

3.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsan-

waltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Ver-

fahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder 

ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unver-

züglich anzuzeigen. 

3.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 

Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der 

Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder 

die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Ei-

ner Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

3.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflicht-

anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Füh-

rung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. 

Der Versicherer beauftragt im Namen des Versiche-

rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versiche-

rungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht so-

wie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 

angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

4 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

4.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versiche-

rungsfalls zu erfüllen hat, kann der Versicherer den 

Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 

Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versi-

cherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versiche-

rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsver-

letzung weder auf Vorsatz noch auf grober 

Fahrlässigkeit beruhte. 

4.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätz-

lich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 

Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 

einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, sei-

ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 

des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-

nis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-

rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 

des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder 

Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 

Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-

derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 

hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 

Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 

der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-

zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 

Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-

stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-

genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 

der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 

verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 

davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 4.1 zu-

stehendes Kündigungsrecht ausübt.
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Teil B Abschnitt 4 – Weitere Bestimmungen

1 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-

rung 

1.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 

Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-

cherers oder an die im Versicherungsschein oder sei-

nen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-

schäftsstelle gerichtet werden. 

1.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 

Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 

eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 

gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-

geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 

bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 3 Tage nach der 

Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-

sprechend für den Fall einer Namensänderung des 

Versicherungsnehmers. 

1.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 

seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei ei-

ner Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 

Bestimmungen der Ziffer 1.2 entsprechende Anwen-

dung. 

2 Verjährung 

2.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-

ren in 3 Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach 

den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Ge-

setzbuches. 

2.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 

dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjäh-

rung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge-

hemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 

dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

3 Zuständiges Gericht 

3.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-

keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 

den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-

sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 

Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in des-

sen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 

Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermange-

lung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat. 

3.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 

müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 

ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 

Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 

Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist 

der  

3.3 Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-

stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem 

Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsneh-

mers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsneh-

mer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-

sellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 

eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

3.4 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 

Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 

sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 

Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-

mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 

den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-

sung. 

4 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

5 Schiedsgerichtsvereinbarungen  

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor 

Eintritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den 

Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht 

folgenden Mindestanforderungen entspricht: 

– Das Schiedsgericht besteht aus mindestens 3 

Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein 

und soll die Befähigung zum Richteramt haben. 

Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschie-

denen Ländern, darf er keinem Land der Parteien 

angehören. 

– Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem 

Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen 

(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern 

dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-

möglicht wurde). Das anzuwendende materielle 

Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichts-

vereinbarung festgelegt sein. 

– Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt 

und begründet. In seiner Begründung sind die die 

Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzuge-

ben. 

– Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem 

Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsver-

fahren unverzüglich anzuzeigen und dem Versi-

cherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfah-

ren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers 

an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu 

ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom 

Versicherungsnehmer zu benennenden Schieds-

richters ist dem Versicherer eine entscheidende 

Mitwirkung einzuräumen.

 


